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von PD Dr. Katja Nebe, Universitat Bremen

Das BSG hat sich in dieser Entscheidung
einmal mehr mit den Fragen der stufenwei-
sen Wiedereingliederung befasst. Von be-
sonderer Bedeutung ist hier die Feststellung
des Leistungsziels einer stufenweisen Wie-
dereingliederung in Form der Vermeidung
bzw. Uberwindung krankheitsbedingter Aus-
wirkungen auf die Erwerbsfahigkeit, ohne
dass bereits die Voraussetzungen zur Ge-
wahrung einer Rente vorliegen, da ein Ren-
tenbezug hierdurch gerade vermieden wer-
den soll, ihre Losldsung von starren Maxi-
malfristen sowie eine mdglichst zeitnahe An-
knipfung an eine stationdre Rehabilitati-
onsmafinahme zur bestmoéglichen Foérderung
des Integrationsziels.

Dr. Alexander Gagel
Anja Hillmann-Stadtfeld
Dr. Hans-Martin Schian

Wesentliche Aussagen des Urteils

Die wesentlichen Aussagen betreffen Zu-
standigkeitsfragen (1.) und Leistungsvoraus-
setzungen des § 28 SGB IX (2.) fUr eine stu-

fenweise Wiedereingliederung zu Lasten der
gesetzlichen Rentenversicherung (GRV).

1. Die GRV erbringt als Malinahme der
medizinischen Rehabilitation auch
Leistungen zur stufenweisen Wieder-
eingliederung, um krankheitsbedingte
Beeintrachtigungen der Erwerbsfahigkeit
zu verhindern. Die fir eine Rente wegen
Erwerbsunfahigkeit mafgeblichen
strengeren Kriterien sind hierflr nicht
anwendbar.

2. Die stufenweise Wiedereingliederung zu
Lasten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung verlangt nicht, dass die GRV
gleichzeitig eine weitere medizinische
Rehabilitationsleistung gewahrt. Die
GRV ist auch fur eine stufenweise Wie-
dereingliederung zustandig, die an eine
vorangegangene Rehabilitationsleistung
anschlief3t.

3. Dazu bedarf es keines voéllig nahtlo-
sen Ubergangs aus der stationaren
Rehabilitationseinrichtung in die stufen-
weise Wiedereingliederung. Maximale
Fristen sind nicht normiert. Jedenfalls
unterbrechen sowohl Zeiten zur prakti-
schen Umsetzung der stufenweisen



Nebe: Die stufenweise Wiedereingliederung durch die gesetzliche Rentenversicherung

Wiedereingliederung als auch Zeiten
krankheitsspezifischer Rekonvaleszenz
die einheitliche Rehabilitationsmal3nah-
me nicht.

4. Liegen die Voraussetzungen des § 28
SGB IX bereits bei Beendigung der sta-
tiondren Rehabilitation vor und dauern
sie bis zum Beginn der stufenweisen
Wiedereingliederung an, ist ein unmit-
telbarer Anschluss der stufenweisen
Wiedereingliederung an die Rehabilitati-
onsmalfinahme gegeben.

. Der Fall

Die klagende Krankenkasse verlangt von ei-
nem Trager der GRV Erstattung des von ihr
an den gemeinsamen Versicherten gezahl-
ten Krankengeldes. Der Versicherte wurde
nach einem Herzinfarkt stationar behandelt.
Eine Anschlussheilbehandlung in einer Re-
habilitationsklinik zu Lasten des beklagten
Rentenversicherers schloss sich an. Diese
dauerte bis zum 4. Marz 2003. Wéhrend des
Aufenthaltes in der Rehabilitationsklinik er-
hielt der Versicherte Ubergangsgeld von der
Beklagten.

Nach der sozialmedizinischen Leistungsbe-
urteilung im Entlassungsbericht konnte der
Versicherte ,sechs Stunden und mehr mit-
telschwere Arbeiten in wechselnder Korper-
haltung verrichten und ,zuklnftig ... voll-
schichtig seine frihere Tatigkeit uneinge-
schrankt wieder aufnehmen®. Eine stufen-
weise Wiedereingliederung wurde empfoh-
len. Zur weiteren Rekonvaleszenz wurde der
Versicherte vorerst flr weitere sieben Wo-
chen arbeitsunfahig geschrieben. Entspre-
chend dieser Empfehlung fand vom 5.
Mai 2003 bis 1. Juni 2003 im Betrieb des
Versicherten eine stufenweise Wieder-
eingliederung statt. Das fur diese Zeit von
der Krankenkasse gewahrte Krankengeld
wurde im Klageweg geltend gemacht.
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Das Sozialgericht gab der Klage statt. Das
Landessozialgericht wies die Klage zu-
rick. Das Landessozialgericht sah das ren-
tenversicherungsrechtliche Ziel der Rehabi-
litation, die Erwerbsféahigkeit des Versicher-
ten wiederherzustellen, bereits mit Ab-
schluss der stationaren Anschlussheilbe-
handlung erreicht. Der Versicherte sei ledig-
lich den spezifischen Anforderungen des
konkreten Arbeitsplatzes noch nicht ge-
wachsen gewesen. Die stufenweise Wieder-
eingliederung sei daher nur noch ,fir den
Kranken hilfreich”. Da der Versicherte als
Maler in seinem alten Beruf habe arbeiten
kénnen, seien die Voraussetzungen fir eine
stufenweise Wiedereingliederung zu Lasten
der GRV nach 88 9 ff. SGB VI nicht erfullt. In
ihrer Revision rugte die Krankenkasse, die
stufenweise Wiedereingliederung sei eine
eigenstandige Leistung der medizinischen
Rehabilitation, die auch von den Tréagern der
GRV zu erbringen sei. Als untrennbares
Element des Rehabilitationskonzepts
kénne die stufenweise Wiedereingliederung
auch nach Beendigung der stationdren Re-
habilitationsmaflinahme erfolgen. Die Revisi-
onserwiderung hielt entgegen, das Uber-
gangsgeld im Rahmen einer stufenweisen
Wiedereingliederung setze in jedem Fall eine
rehabilitationsmedizinische ,Grundleistung®
voraus. Der 13. Senat des Bundessozial-
gerichts entschied Uber den Erstattungsan-
spruch nicht abschlieRend, sondern verwies
die Sache zur weiteren Sachverhalts-
aufklarung zurtck.

II. Die Entscheidung

Der Senat konnte wegen fehlender Tatsa-
chenfeststellungen nicht abschlieRend ent-
scheiden. Fir die Annahme, die von der
GRV zu leistende ,dauerhafte Wiederein-
gliederung” des Versicherten sei tatsachlich
erfullt, da die weitere Beeintrachtigung auf
berufstypische Umstande zurtickzufiihren
ist, sieht der Senat weiteren Feststellungs-
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bedarf dazu, ob auch wahrend der knapp
neun Wochen zwischen dem Abschluss
der Anschlussheilbehandlung und dem
Beginn der stufenweisen Wiedereinglie-
derung die Voraussetzungen des § 28
SGB IX gegeben waren (unter 2.).

Im Zusammenhang mit beiden Fragestellun-
gen gab der Senat weitreichende rechtliche
Hinweise, die Uber das konkrete Verfahren
hinaus von allgemeinem Interesse sind.

1. Die Rehabilitationsziele fur eine stu-
fenweise Wiedereingliederung durch die
Gesetzliche Rentenversicherung

Ob nach Abschluss der Anschlussheilbe-
handlung weitere MaRhahmen der medizini-
schen Rehabilitation erforderlich waren, hat
der Senat zunachst anhand der normativ zu
bewertenden Frage bestimmt, welche Leis-
tungsziele die Leistungszustandigkeit der
GRV begriinden.

Durch Auslegung der 8 7 S. 1, § 4 Abs. 1
Nr. 1 und 2 SGB IX und des einschlagigen
Leistungsrechts, 8 9 Abs. 1 SGB VI, ermittel-
te der Senat zunachst das Leistungsziel, das
mit einer stufenweisen Wiedereingliederung
zu Lasten der GRV verknipft sein muss
bzw. darf. Der Rentenversicherungstrager
misse leisten, um krankheitsbedingte
Auswirkungen auf die Erwerbsfahigkeit
zu vermeiden bzw. zu Uberwinden. Soweit
die Beeintrachtigungen der Erwerbsfahigkeit
des Versicherten (noch) bestiinden, lagen
die Voraussetzungen fir medizinische Re-
habilitationsleistungen und damit auch fur
§ 28 SGB IX vor. Der Senat betonte aus-
driicklich, dass das Leistungsziel bei medizi-
nischen Rehabilitationsleistungen durch ei-
nen Trager der GRV nicht mit den engen
Voraussetzungen fur eine Rentengewah-
rung gleichzusetzen sei. Es komme nicht
darauf an, dass bei Abschluss der stationa-
ren RehabilitationsmalRnahme die Erwerbs-
fahigkeit in einem fir einen Rentenbezug
notwendigen Maf3e gemindert sei. Solange
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die berufstypischen Belastungen und Anfor-
derungen vom Rehabilitanden noch nicht
vollstéandig erfullt wirden, sei auch das re-
habilitationsspezifische Leistungsziel noch
nicht erfillt und die GRV weiterhin leistungs-
pflichtig. Ob der Versicherte im konkreten
Fall dagegen ,nur® die tatsachlichen Anfor-
derungen wegen des speziellen Arbeitsplat-
zes noch nicht erfullte, musste tatrichterlich
weiter aufgeklart werden.

2. Die konkreten Leistungsvorausset-
zungen fur eine stufenweise Wiederein-
gliederung zu Lasten des Rentenversi-
cherungstragers

Ein zweiter Schwerpunkt lag auf den konkre-
ten Voraussetzungen, unter denen ein ge-
setzlicher Rentenversicherungstrager die
stufenweise Wiedereingliederung nach § 28
SGB IX zu leisten hat. In dieser Frage hat
sich der Senat weitgehend auf die wichtige
Entscheidung des 5a. Senats vom
29.1.2008, Az. B 5a/5 R 26/07 R (dazu Ga-
gel, igpr Forum B, Diskussionsbeitrag Nr.
4/2009) bezogen und sich dessen Aussagen
zur nahtlosen Leistungserbringung nach 8§ 4
Abs. 2 S. 2 SGB IX angeschlossen.

Die Ubereinstimmenden Zielsetzungen einer
stufenweisen Wiedereingliederung nach § 28
SGB IX und der medizinischen Rehabilitation
durch die GRV nach § 9 SGB VIi.V.m. § 4
SGB IX, den Versicherten dauerhaft und,
soweit moglich, auf dem zuletzt innegehab-
ten Arbeitsplatz in das Erwerbsleben wie-
dereinzugliedern, wirden verdeutlichen,
dass die stationare Aufnahme in eine Re-
habilitationseinrichtung und eine sich
unmittelbar anschlieRende stufenweise
Wiedereingliederung als einheitlicher Re-
habilitationsvorgang anzusehen seien." Al-

! Auf die in der Entscheidung BSG, 29.1.2008 —
B 5a/5 R 26/07 R — angeflihrte Norm des § 51
Abs. 5 SGB IX kam es hier nicht an, da die stu-
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lerdings missten die Voraussetzungen des
§ 28 SGB IX zum Zeitpunkt der Beendigung
der stationdren Rehabilitation bereits vorlie-
gen und dariber hinaus fortdauern.

Ausfuhrlich beschéftigt sich der Senat mit
dem ,unmittelbaren Anschluss®. Soweit eine
gewisse Zeitspanne zwischen dem Ende
der stationaren Rehabilitation und dem Be-
ginn der stufenweisen Wiedereingliederung
verstreiche, weil die stufenweise Wiederein-
gliederung praktisch und organisatorisch
umgesetzt werde und medizinischen Be-
diurfnissen, wie beispielsweise einer Zeit der
Rekonvaleszenz, entsprochen  werden
musse, sei dies unproblematisch. Eine feste
zeitliche Begrenzung fir diese Zwischenfrist
lehnt der Senat ausdriicklich ab. Entgegen
einiger Stimmen ergebe sich diese auch
nicht aus § 14 SGB IX oder § 32 Abs. 1 S. 2
SGB VI. Anhand der Umstande des jeweili-
gen Einzelfalles ergebe sich, innerhalb wel-
cher Zeit der durch die vorangegangene Re-
habilitationsmaflinahme eingeleitete Wieder-
eingliederungsversuch durch die nachge-
hende stufenweise Wiedereingliederung er-
folgreich zum Abschluss gebracht werden
kénne. An den im konkreten Fall verstriche-
nen neun Wochen Rekonvaleszenzzeit nach
der Bypassoperation lasst der Senat die
Unmittelbarkeit jedoch nicht scheitern.

. Wardigung/Kritik

1. Rehabilitationsziele bei stufenweiser
Wiedereingliederung durch die GRV nach
8 28 SGB IX

Zustandigkeitsabgrenzungen anhand von
Leistungszielen werfen im Bereich des ge-
samten Teilhaberechts aktuell diskutierte
Fragen auf (vgl. nur BSG, 25.6.2009 — B 3
KR 2/08 R zur Hilfsmittelversorgung mit un-

fenweise Wiedereingliederung bereits vor In-
krafttreten des § 51 Abs. 5 SGB IX erfolgte.
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mittelbarem Behinderungsausgleich). Be-
deutsam sind daher die eindeutigen und
wichtigen Aussagen des Senats zu den mit
einer stufenweisen  Wiedereingliederung
verbundenen Leistungszielen und deren
Kongruenz mit den gesetzlichen Zielvorga-
ben des besonderen rentenversicherungs-
rechtlichen Leistungsrechts. Der Senat hat
zutreffend die fur eine stufenweise Wieder-
eingliederung erforderliche Beeintrachtigung
der Erwerbsfahigkeit im Sinne des § 9 Abs. 1
SGB VI nicht an den engen Grenzen der
(teilweisen) Erwerbsminderung zum Bezug
einer Rente nach 88 43 f. SGB VI gemes-
sen. Eine stufenweise Wiedereingliederung
dient gerade dazu, Rentenbezug durch
Wiedereingliederung zu vermeiden, und
darf schon aus diesen Grinden nicht an die
gleichen engen Voraussetzungen wie der
Rentenbezug selbst geknipft werden (deut-
lich auch Gagel in iqpr Forum B, Nr. 4/2009,
Anm. zu BSG, 29.1.2008 — B 5a/5 R 26/07
R).

2. Stufenweise Wiedereingliederung als
Teil einer zuvor erbrachten stationdren
Rehabilitationsmalnahme

Uneingeschrénkte  Zustimmung  verdient
auch die Einordnung der stufenweisen Wie-
dereingliederung im unmittelbaren Anschluss
an eine stationare Rehabilitation als Teil ei-
ner einheitlichen Rehabilitationsmali-
nahme. Wichtig war auch die nochmalige
Klarstellung, dass die stufenweise Wieder-
eingliederung zum Katalog der medizini-
schen Rehabilitationsleistungen der GRV
zahlt und unabhangig davon zu erbringen
ist, ob gleichzeitig eine rehabilitative
(Haupt-)Leistung erbracht wird (so ausfihr-
lich schon BSG, 29.1.2008 — B 5a/5 R 26/07
R). Da medizinische Rehabilitationsleistun-
gen als Komplexleistungen von der Akutbe-
handlung abzugrenzen sind, ware eine sich
an eine bloRe Krankenbehandlung anschlie-
Bende stufenweise Wiedereingliederung,
z. B. nach 88 74 SGB V, 28 SGB IX, als sol-
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che fur sich noch keine medizinische Reha-
bilitation.

3. Voraussetzungen der stufenweisen
Wiedereingliederung bei Beendigung der
stationaren Rehabilitation

Die Voraussetzungen der stufenweisen Wie-
dereingliederung muissen bereits bei Been-
digung der stationaren Rehabilitation vorlie-
gen, um sie als einheitliche MalRhahme zu
bewerten. Praktische Schwierigkeiten kon-
nen sich ergeben, weil die stufenweise Wie-
dereingliederung nach Abschluss der statio-
naren Rehabilitation zwar vom Klinikarzt
empfohlen, gleichwohl aber wéhrend ihrer
Durchfiihrung vom behandelnden, meist nie-
dergelassenen Vertragsarzt zu verantworten
ist. Hier kommt es, auch wegen unzurei-
chender Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen am Wiedereingliederungspro-
zess Beteiligten, nicht selten zu abweichen-
den fachlichen Einschatzungen uber die tat-
séchlichen Voraussetzungen einer stufen-
weisen Wiedereingliederung, so z. B. Uber
die tatsachliche Belastbarkeit des Rehabili-
tanden an dem konkreten Arbeitsplatz. Um
verlassliche fachliche Einschatzungen be-
reits durch den Klinikarzt sicherzustellen,
sollte dieser Uber ausreichende tatsachliche
Kenntnisse Uber die Arbeitsplatzbedingun-
gen des Rehabilitanden verfligen.

Auch hinsichtlich der Anerkennung von
Rekonvaleszenzzeiten wahrend des Wie-
dereingliederungsprozesses ist dem Urteil
zuzustimmen. Die Voraussetzungen fur eine
stufenweise Wiedereingliederung kénnen bei
Abschluss der stationdren Rehabilitations-
maflnahme nur dann bejaht werden, wenn
feststeht, dass die bisherige Tatigkeit zumin-
dest teilweise verrichtet werden kann (Rest-
arbeitsvermogen). Verschiebt sich dieser
Zeitpunkt, weil erst nach einer medizinisch
typischerweise indizierten Rekonvaleszenz-
zeit mit einer Teilarbeitsfahigkeit zu rechnen
ist, muss diese Rekonvaleszenzzeit nach
84 SGB IX bericksichtigt werden (so
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auch Gagel, Anm. in jurisPR-SozR 20/2009,
Anm. 3). Notwendige Rekonvaleszenz be-
endet bzw. unterbricht die einheitliche Reha-
bilitationsmaflinahme nicht.

4. Praktische Umsetzungsanforderun-
gen nach der stationéaren Rehabilitation

Der Senat nennt auch die praktische Orga-
nisation einer stufenweisen Wiedereinglie-
derung, die regelmaRig zu einer Ubergangs-
frist fuhrt. Aus sozialrechtlicher Sicht zutref-
fend verweist der Senat darauf, dass die be-
triebliche Realisierung einer stufenweisen
Wiedereingliederung der Zustimmung des
Arbeitgebers bedrfe. Die Mitwirkungspflicht
des Arbeitgebers im Verhdltnis zum Arbeit-
nehmer ist wiederum eine arbeitsvertragliche
Rechtsfrage. Nicht nur zugunsten eines
schwerbehinderten Arbeithnehmers ist eine
Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers an-
zuerkennen (so auf der Grundlage des be-
hinderungsgerechten Beschaftigungsan-
spruches nach § 81 Abs. 4 SGB IX BAG, 13.
6. 2006 — 9 AZR 229/05, NZA 2007, 91 ff.).
Darlber hinaus kommt ein Anspruch auf
Mitwirkung auch zugunsten anderer Arbeit-
nehmer in gemeinschaftsrechtskonformer
Anwendung (Art. 5 RL 2000/78/EG) von
§ 618 BGB in Betracht (dazu Nebe DB 2008,
1801, 1803 m. w. N.) sowie KSW/Kohte § 28
Rn. 5).

5. Neun Wochen mehr als zwei Wochen

Die praktischen Grinde (medizinische, or-
ganisatorische oder betriebliche), die zu ei-
ner gewissen zeitlichen Ubergangsfrist von
der medizinischen Rehabilitation zur stufen-
weisen Wiedereingliederung fuhren, kénnen
in jedem Einzelfall variieren und Uber die in
der Rechtsprechung zunachst fir unschad-
lich erachteten zwei Wochen (so im Urtell
des BSG vom 29.1.2008, B 5a/5 R 26/27 R)
hinausgehen. Es ist daher fur die Praxis eine
ebenso wichtige und hier abschlieRend noch
einmal unterstrichene Aussage des Senats,
wenn er konkrete Hochstangaben fir diese
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Ubergangsfrist ablehnt und vielmehr fur ei-
ne einzelfallbezogene Prufung pladiert, in
deren Rahmen auch nach neun Wochen
noch ein unmittelbarer Anschluss gegeben
sein kann. Wie schon in der Entscheidung
des 5a. Senats greift der Senat dazu auch
im vorliegenden Fall nicht auf § 51 Abs. 5
SGB IX zuriick, dem ohnehin nur eine klar-
stellende und keine begrenzende Funktion
zugesprochen wird (LPK-SGB IX/Haines, 2.
A., 8 51 Rn. 19). An § 51 Abs. 5 SGB IX ori-
entiert spricht jedoch vieles daflrr, von einer
Zwei-Wochen-Frist im Sinne einer Unter-
grenze auszugehen, so dass es, wenn nur
zwei Wochen zwischen Abschluss der stati-
ondren Rehabilitation und Beginn der stu-
fenweisen Wiedereingliederung vergehen,
keines konkreten Grundes zum Nachweis
des unmittelbaren Anschlusses bedarf (so
zutreffend Gagel Anm. jurisPR-SozR
20/2009, Anm. 3).

V. Fazit

Durch § 28 SGB IX hat sich der Kreis der
Leistungspflichtigen vergrof3ert. Die damit
beabsichtigte Verbreitung der stufenweisen
Wiedereingliederung in der Praxis wird auch
davon abhangen, dass die sich aus der pa-
rallelen Zustéandigkeit ergebenden Koordina-
tionsschwierigkeiten erkannt und im Sinne
der Ziele des SGB IX gelost werden. Die
Rechtsprechung hat richtungsweisende Ak-
zente gesetzt. Auch fur die stufenweise Wie-
dereingliederung gelten die allgemeinen
Grundsatze, dass Teilhabeleistungen nach
8§ 4 Abs. 2 SGB IX nahtlos und einheitlich im
Rahmen der zu gewahrenden medizinischen
Rehabilitation vom zustandigen Rehabilitati-
onstréger zu erbringen sind.

In der Praxis stellt sich dartber hinaus die
wichtige Frage, wie die Nahtstelle zwischen
medizinischer Rehabilitation und betrieb-
licher Eingliederung im Sinne dieser Leis-
tungsgrundsatze mdglichst bruchlos gestal-
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tet werden kann. Diese Organisationsaufga-
be klingt in den Urteilsgriinden mit dem Hin-
weis auf die Abstimmung der beabsichtigten
stufenweisen Wiedereingliederung mit dem
Arbeitgeber bereits kurz an. In jedem Einzel-
fall ergeben sich prozesshaft verlaufende
Kommunikationsbedarfe zwischen dem
Reha-Team, dem niedergelassenen Arzt und
dem Arbeitgeber Uber die Anforderungen
des jeweiligen Arbeitsplatzes und notwendi-
ge Anpassungsbedarfe. So sollte schon bei
der Auswahl der RehabilitationsmalRnahme
eine aktuelle Gefahrdungsbeurteilung
nach 8§ 5 ArbSchG vorliegen und diese wie-
derum bei der Umsetzung der konkreten stu-
fenweisen Wiedereingliederung als Grundla-
ge fur AdaptionsmalRnahmen dienen (deut-
lich schon die Gemeinsame Empfehlung zur
Verbesserung der gegenseitigen Information
und Kooperation aller beteiligten Akteure
nach 8§ 13 Abs. 2 Nr. 8 und 9 SGB IX, verof-
fentlicht unter www.bar-frankfurt.de). Mit dem
betrieblichen Eingliederungsmanagement
(BEM) nach § 84 Abs. 2 SGB IX stellt das
SGB IX auch ein geeignetes innerbetriebli-
ches Verfahren bereit, mit dessen Hilfe diese
Kommunikation schon vor der Rehabilitati-
onsmalfinahme sichergestellt und zur prakti-
schen Vorbereitung/Ausgestaltung der stu-
fenweisen Wiedereingliederung gewahrleis-
tet werden kann (zur betrieblichen Gestal-
tung FKStB/Nebe § 28 Rn. 33). Mit dem
BEM lasst sich somit eine der drangendsten
Fragen l6sen, wer nach der Entlassung aus
der Rehabilitationseinrichtung die stufenwei-
se Wiedereingliederung voranbringt, und wie
sich die verschiedenen Akteure miteinander
frihzeitig vernetzen.

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag
ist von grofRem Interesse fir uns. Wir freuen
uns auf Ihren Beitrag.



http://www.bar-frankfurt.de/�

	Die stufenweise Wiedereingliederung durch die gesetzliche Rentenversicherung
	Wesentliche Aussagen des Urteils
	I. Der Fall
	II. Die Entscheidung
	1. Die Rehabilitationsziele für eine stufenweise Wiedereingliederung durch die GRV
	2. Die konkreten Leistungsvoraussetzungen für eine stufenweise Wiedereingliederung zu Lasten des RV-Trägers

	III. Würdigung/Kritik
	1. Rehabilitationsziele bei stufenweiser Wiedereingliederung durch die GRV nach § 28 SGB IX
	2. Stufenweise Wiedereingliederung als Teil einer zuvor erbrachten station. Reha-Maßnahme
	3. Voraussetzungen der stufenweisen Wiedereingliederung bei Beendigung der stationären Reha
	4. Praktische Umsetzungsanforderungen nach der stationären Rehabilitation
	5. Neun Wochen mehr als zwei Wochen

	IV. Fazit


